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ADDENDUM ZUM I/A-PUNKT-VERMERK 
des Generalsekretariats des Rates 
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter (2. Teil)/Rat 
Betr.: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der 
für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in 
einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist 
(Neufassung) [Erste Lesung] 
– Politische Einigung 

 

 

 

Die folgende Erklärung der griechischen Delegation für das Ratsprotokoll wird in den Anhang zur 

Anlage der obengenannten Verordnung aufgenommen:  
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1. Die Vollendung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems wird die Weiterentwicklung 

von Initiativen gestatten, die auf eine echte und glaubhafte Solidarität gegenüber den 

Mitgliedstaaten – insbesondere jenen an den Außengrenzen der EU – abzielen. Der Vertrag 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) institutionalisiert erstmals den 

Begriff der "Solidarität" sowie die gerechte Aufteilung der Verantwortlichkeiten unter den 

Mitgliedstaaten (Art. 80)1 in den Bereichen Migration und Asyl. 

 

2. Asylfragen sind von besonderer Bedeutung und Priorität für Griechenland als einem der 

Mitgliedstaaten, die aufgrund gemischter Migrationsströme aus illegalen Migranten einem 

hohen Druck an ihren Außengrenzen ausgesetzt sind. In diesem Zusammenhang führt 

Griechenland eine umfassende Reform seiner Asyl- und Migrationsmanagementsysteme 

durch und unterstützt dadurch auf wirksame und beständige Weise die Entwicklung des 

Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. 

 

3. Griechenland ist der Auffassung, dass die Neufassung der "Dublin-Verordnung" sich als 

weniger ehrgeizig als geplant erwiesen hat, unter anderem deshalb, weil sie keine echten 

Antworten auf die Anliegen und drängenden Probleme bietet, die die Mitgliedstaaten an den 

Außengrenzen der EU beschäftigen bzw. mit denen sie konfrontiert sind. Dies hat drei 

wesentliche Gründe:  

 

                                                 
1 Art. 80: "Für die unter dieses Kapitel fallende Politik der Union und ihre Umsetzung gilt der 

Grundsatz der Solidarität und der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten unter den 
Mitgliedstaaten, einschließlich in finanzieller Hinsicht. Die aufgrund dieses Kapitels 
erlassenen Rechtsakte der Union enthalten, immer wenn dies erforderlich ist, entsprechende 
Maßnahmen für die Anwendung dieses Grundsatzes." 
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• Die Bestimmung betreffend das Kriterium der ersten Einreise ist bei den Beratungen 

über die Neufassung der "Dublin-Verordnung" nie geprüft worden. 

 

• Eine Bestimmung zur Aussetzung von Überstellungen ist in den endgültigen Text nicht 

aufgenommen worden. 

 

• Der neue Artikel 31 beschränkt sich auf das Asylsystem und enthält keine Bezugnahme 

auf den Druck, der durch gemischte Migrationsströme entsteht. 

 

4. Aus den vorstehend genannten Gründen kann Griechenland der politischen Einigung (s. Liste 

der A-Punkte) nicht zustimmen. 

 

 

 

_________________ 




